
 Antrag auf Sondernutzungserlaubnis - hier: Anbringung von Banner  

    

Name  
der Antragstellerin / des 
Antragstellers  
oder der Firma 
  

 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

Telefon (tagsüber) 

  
Ansprechpartner/in 

 

 

 

 

Es wird beantragt, an folgenden Stellen in Wesseling Banner aufzuhängen: 
(Die Anzahl der Banner wird auf 2 Stück begrenzt: jeweils 1 Banner an der ersten Brücke (Vorder- 
oder Rückseite) in Höhe Trinkgut und 1 Banner  am Posttunnel (Vorder- oder Rückseite). Die 
Bannerwerbung darf nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe nicht zu 
Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben.) 
 
Zu beachten ist, dass die Banner jeweils mit der Ober- und Unterkante des Geländers abschließen, 
damit diese von ihnen entsprechend mit Kabelbindern befestigt werden können. 
 

 

Posttunnel (auf der Seite Flach-Fengler-Straße)     

 

Posttunnel (auf der Seite Poststraße) 

 

Brücke am Trinkgut (auf der Seite Jahnstraße) 

 

Brücke am Trinkgut (auf der Seite Konrad-Adenauer-Straße/L300) 

 
 
 
 

Aufhängezeitraum (von-bis)           Es soll für folgende Veranstaltung geworben werden: 
 
 

 

_______________________________________________________ 
 
am: _________  in Wesseling, ______________________________ 
                                             

 
Datum Unterschrift  
  

 
Antrag an: Auskunft erteilt:  

Stadt Wesseling 

Der Bürgermeister 
Bereich Sicherheit und Ordnung 
Alfons-Müller-Platz 

50389 Wesseling 

 
Frau Daniels Tel.  02236/701-532 

Fax: 02236/701-454 
Zimmer 17 (Erdgeschoss) 
E-Mail: sdaniels@wesseling.de 

32-044                         07/15 


